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Die Abgeordneten zum Nationalrat Meisinger, Dolinschek, 

Pumberger, Haller, Madl und Kollegen haben am 1. Jun{ 1995 unter 

der Nr. 1224/J an mich beiliegende schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Änderungen beim Impfschadengesetz gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 20: 

Wie der erste Satz zu Frage 1 richtig zum Ausdruck bringt, 

fällt das ImpfschadenG seit der Novelle BGB11991/278 - abg­

esehen von der Verordnungsermächtigung gem. § lb Abs. 2 leg. 

cit. - in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales. Die vorliegende Anfrage fällt daher nicht in 

meinen Wirkungsbereich. Dies gilt nicht nur für Fragen, die den 

Vollzugsbereich ansprechen, sondern auch für jene, die auf all­

fällige künftige Änderungen zielen, da mir mit dieser Zustän­

digkeitsregelung auch keine Kompetenz in legistischer Hinsicht 

zukommt. 
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BEILAGE 

ANFRAGE 

l. Gemäß einer Änderung des ISchG durch das Bundesgesetzblatt 278/1991 

sind nunmehr in erster Instanz die Landesinvalidenämter (Bundessozialämter), 

in zweiter Instanz das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zuständig. 

Wie ist es aber möglich, daß lediglich aufgrund dieser neuen 

. ······_·_··············Kompet-enzverteilung( ohne ·Änderung-der sachlichen Grund-Iage'für-die ... -.... - ... -..... . 

Gewährung der Rente) Rentenbeträge um bis zu 38 Prozent gekürzt wurden? 

2. Aufgrund der Regierungsvorlage zum ISchG wird in weiten Teilen auf das 

Heeresversorgungsgesetz (HVG) verwiesen. Dies deshalb, da in beiden Fällen 

Entschädigung für Schäden gewährt wird, die in Erfüllung einer gesetzlich 

auferlegten Pflicht eingetreten sind. Ist gewährleistet, daß das ISchG auch 

zukünftig vorwiegend aus dem HVG abgeleitet wird oder plant man hier 

Änderungen? 

3. Wenn nein, warum basiert dann das ISchG auf einer 

Mindestbemessungsgrundlage und warum findet sich darin keine Bestimmung 

analog § 24 Abs. 8 HVG, bzw. warum wird nicht generell auf § 24 Abs 8 HVG 

verwiesen? 

4. Es hat den Anschein, daß der Gesetzgeber davon ausgeht, daß 

impfgeschädigte Personen, die im Zeitpunkt der Schädigung weder einen Beruf 

nachgingen noch sich in Schul- oder Beru'fsausbildung befinden, ohne 

Impfschaden während des gesamten Lebens kein Einkommen erzielen werden. 

Ist dies sachlich gerechtfertigt? 

5. Warum orientiert man sich dabei nicht an zivilrechtlichen 

Haftungsbestimmungen und ermittelt jenes Einkommen, das der Geschädigte 

ohne den Impfschaden bei einem gewöhnlichen Lauf der Dinge voraussichtlich 

hätte erzielen können? 

6~ Können Sie sich vorstellen, daß im § 2 Abs 2 ISchG eine Ergänzung ähnlich 

nach deutschem Muster der Bundes- Schadens- Ausgleichs- Verordnung 

(BSchAV) § 7 eingebracht wird? Der entsprechende Paragraph der deutschen 

Verordnung liegt dieser Anfrage bei. 
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7 Beim HVG wird in § 88 vorgesehen, daß über Berufungen gegen 

erstinstanzliche Bescheide eine Schiedskommission entscheidet, die sich aus 

besonders qualifizierten, mit dieser hochsensiblen Materie vertrauten 

Mitgliedern zusammensetzt. Warum gibt es im Impfschadengesetz keine 

derartige Regelungen bzw. warum wird in diesem Punkt nicht auf das HVG 

verwiesen, wenn dieses Gesetz mindestens. die gleiche Sensibilität aufweist? 

8. Warum entscheidet in zweiter Instanz die gleiche Behörde, die durch 

Weisung an die Erstbehörde den Inhalt des Bescheides vorgegeben hat? 

9. Warum beträgt die Berufungsfrist im ISchG lediglich zwei Wochen, in allen 

ähnlichen Gesetzen (Heeresfürsorgegesetz, Kriegsopferfürsorgegesetz) sechs 
Wochen? 

10. Warum wird zwar seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

eine Maßnahme der sozialen Rehabilitation als solche anerkannt (z.B. bei der 

Lebenshilfe), die Übernahme der Kosten für die damit verbundenen 

Aufwendungen aber verweigert bzw.warum erfolgt bei Anspruchnahme einer 

Rehabilitation bzw. Resozialisierung im Sinne einer "Arbeitstherapie" eine 

Kürzung der Rente? 

11. Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, wenn Impfgeschädigte, die keine 

therapeutische Maßnahmen setzen, eine volle Mindestrente sowie 

Erhöhungsbeiträge erhalten, diejenigen aber, die sich einer Rehabilitation 

unterziehen, ein Teil des Erhöhungsbetrages der Rente in beträchtlichem 

Ausmaß gekürzt wird, wenngleich der hierfür notwendige Aufwand zur 

Verwirklichung der Therapie höher ist als der im Rahmen einer Rehabilitation 

erzielte Erlös? 

.12. Das ISchG sieht im Unterbringungsfall die Übernahme der Kosten des 

Geschädigten in ein Heim vor. Da der Impfgeschädigte aber häufig im Kreise 

seiner Familie betreut und gepflegt wird, worunter nicht selten die 

"Lebensqualität" der gesamten Familie leidet, werden exorbitante Beträge im 

Einzelfall teilweise in Millionenhöhe eingespart. Ein Ausgleich etwa dergestalt, 

daß die pflegende Person (meist die Mutter) eine Pension, Rente oder eine 

andere Abfindung erhält, wäre mehr als angebracht. Weshalb ist dies nicht 

möglich bzw. im Gesetz nicht vorgesehen? 

13. Welche Lösung ist für die Pflege der Impfgeschädigten vorgesehen, wenn 

die derzeit pflegende Person aus gesundheitlichen oder altersmäßigen Gründen 

die notwendige Pflege nicht mehr durchführen kann, ohne daß der 

Impfgeschädigte in ein Heim abgeschoben werden muß? 
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14. Warum werden bei Betrachtung der Rentengrundlage als "Einkommen" 

Naturaleinkünfte aus Leibrente, Deputaten, Fruchtnießungen angerechnet bzw. 

auch die Zinsen von Sparguthaben vom Schädiger "Staat" kassiert? 

15. Wieviele von den zuständigen Behörden anerkannte Impfgeschädigte gibt es 

in ganz Österreich? 

16. Wieviele entfallen davon auf die seinerzeit verpflichtende 

Pockenschutzimpfung? 

17. Wieviele auf Impfungen. die im Rahmen der Mutter- Kind- Paß­

Untersuchung empfohlen werden? 

18. Wieviele auf Zeckenschutzimpfung? 

19. Wieviele auf sonstige empfohlene Impfungen? 

20. Wieviele dauerhafte Beschädigungen bzw. gesundheitliche 

Beeinträchtigungen resultieren aus oben angeführten Impfungen? 

Wien, am 1.6.1995 
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13J Ab~(1tz 1 (7;11 hir :;clb~'Ql1dig TCiti9c (§ 51 entsprc· 
chend. wenn die H'irrscha/ti;c/)a B~dCIJlung d(!r in eiern 
nach Absolz 1 So!Z 1 maßgebenden Zcitptlnkt ausge­
üblen selbslönC!J9(;1l Tätig}:cnl durch die: \'orschrifl des 
§ 5 nicht ousrcichend berücKsichtigt · .. :ird. Dic ".-irt. 
schaftJiehe Bedc~/un9 ..... ird niellI ausreichend, beruck­
sichtig!. wenn der nach den Sätzcn 3 und 4 errnllleJre 
Gewinn mindestens des VergJejch~ejnkommell der 
Endslufc: d<::r nochsthöhc:ren EesoJdungsgruppe, er· 
reicht. Bei Ermll:Jung der ar:gem~ssc:n~n Besoldungs. 
CJruppc i$l der t;.T. 20 vom H .. ndert gcmJr,derte noch· 
;e,dcsenlJ dUfcnschn:tllicJle GC!winn o:..;s G~wc:rbc 
;dcr sclbsrcr.d:ge; . .:.,r,?c;t :n den ietzlcn drei Jahren 
vor Einlrill Q'!r Sc;-'cdiq:mg odcr vor AU5v.'irkung der 
FOiOel1 der Schcdigunq aui den Serd oder "or Beginn 
a'es' miJilöri$cil/ö:: c,de·t dr:s miiitrirrihnlichen Dirmsles 
zugrunde zu legen. jf:doch nur insoweit. als er auf die 
eigene Tiiligkei/ C(!S Beschädigten zurückzufiihren ist. 
Bei der ErmillJung des "\,'ertl?s der ei,?enen ArOeitslei. 
stung ist zum Verglf:ich dos Arbeitsl!ntgell heranzu· 
ziehen, das eJnC!m Arbci!Il~I1/~l€!. in 'J~rglcichbarer 
S/ejhu~g zu zohl,?,., g~wescn wr:re. § 4 Ab!. 1 Satz 2 
gilt. 

p 

;:'''Jj;Uljnq Qes D.urc.1sc!-truitSe:i,"lifommr:Jl s bei einer 
... L.'" ~....I .;::" ~or Abschluß C.:,," S ci! v/rn;. < pI1CWlg I.I.J,o.C.I.J!~J __ egJlJJJ.. 

. dplBe(u[sou~bi!d,mg ~rjJjl€n"n ,s.rJljj~jgu::J.B 

(1) Ist ein Bcschädigter fnioJq€ <:iner "or Abschluß 
der Schu]ousbiJciu"q erWtef1en Schädigung in s~inem 
beruflichen Werdcgang behindert. so ist das Durch· 
sehnillseinkommen nacll den Eesoldungsgruppen de,s 
Bundesbe!oldunosaes(:tz.E:s zu er;-nJltein. Die Eingrup. 
pierung ist ;;Cc.i' seiner Vercnlagung und sein~n 
Fähigkeiten. i'lilis·,,'€i$e c.zuch u;lIer Bf!rücksiehliqung 
der belvl/ichen I..!.'ld s07.ioJen SleJ1ung seiner Eltern 
und sonstiger U:.";ens\·~rhältnjsse des EeschddigtC!J1. 
"orzU/:enmen. DI.):cil.~chniIl5eir.kommcn IS, 

ZlJmindest dos E:)(iqr~:;dgeht;llt dr:r Besoldungsgruppe 
A 5. vom vojJ(!ndel'?n ';.3, Leb'JMjohr an A 6 des BUIl' 
deSDp.soldungsgest;:lzes ;;uztlglicil de$ Ortszuschlags 
nach Slufc 2 (Anjage Vj. 

I)ei ver:nu:iichcm Abscnluß ein'!r 

Mill<:!)schuI- odcr glo.ich\\er(igen SchulausiJildu;lg 
das in ~ 1 Abs. i für B'~am:e ces tni(ticr~n Dknstes 
bestimmte Dutc nschn il/;,,? j"komm'!il. 

höh~ren oder qieichwertjge>n Schu]ausbiidung (Rei­
Jcpr1J!(i,'lg) des in § 1 Abs, 1 für ßE:amle des gehobe· 
nen !)iCIJ.~ll?s bestimmte Durchscl;ni/lseinkommen. 

Hochsclllllausbifdvnq (§ 3 Abs.5 Satz 21 das in § 4 
A.bs.l für Becmte CI?S höher'i:n Diens(cs bestimmte 
DurChschnilt!:ein}:ommeil. 

J)er ßcrlJfsschn<fcnscusr;/cich ist 'rühestens noch dem 
\'crmu:Jichcn Ac>schJul!, der /)erufiichell AusbiJ-dung zrJ 
ge ll.·ohren. 

(2) /.-;1 die S.chöd".;uno .-:och Al)')c:h}u[J der Schulaus· 
l .. iJdunq. }IJdoci: VOi- Be~;;.-:n eier Bcruisa;;sbildung ein. 
!7(?trc(:r1. ~'o Ist Absetz i cntsprlSch~nd anzuwenden. 
Wenil s:c.'1 nlchl leststc)len }dßI. ,,~lcl)cn Beruf der Be· 

-... 

schüdigle ohn!! {/if? Folgcm der Schi.idigung "'ohr­
scilcilllh:h angestrebt hölle. 

§ 70. 

Durchschnittseinkommen im Sinne des 
§ 30 Abs. 11 und § 64 e Abs. 2 Satz- 2 und 3 

des ßU:ldesl.'crsorgungsg!!setzes 

11} Als Durchschnittseinkommen im Sinne des § 30 
Abs. 11 des ßundC!sversorgunqsgesr.!lzes gilt dl!r nach 
§ 30 Abs.5 Salz 6 des Bundesver:sorgungsgl!s!!/zr::s 
vom Bundesmrnister iür Arbe!l w:d SoziaJordnlJng für 
die Beruh,· oder \A/iTlsehaftsgruppe. der der Besehe' 
digte ohne den Nachsciloden angehölen .... ·ürde. als 
VergleiehseiJl)(ornmen bekann/gemachti! Belrag; 

(2; Die Einstufung in die jeweilige Berufs· oder 
Wirl5ehr;ftsgruppe rich tet sich noch den §§ 3 bis -;; § 2 
Abs.2 giit ~ntsprechend. ISI das E"..-!!rbseinJ.iommen. 
das der Beschädigle in dem vor dem Noeilschoden 
ousgeObten Berut im JetztC!n Jahr enielt hat. schädi· 
gungsbedi:l9t niedriger als das dieser Berufs· oder 
Wir:scha/rsgruppe entsprechende VergJeiehscinkom· 
men. so gil1 als Durchschnillseinkommen das Ver­
qJeiclJseinkcmmen. geminderr tun den Vomhundert· 
satz. um den dos vor dem Naehsehaden erzielle Er­
werbseinkommen hinlp.T dem V'!rgleiehsr;in}.:ommen 
dieser Berufs· oder Wjm;chnfrsgrupp!! 7.I1rückgebiie· 
ben ist; bei selbständig Tätigen tritt on die Stelie des 
erzic1ten r:rwerb:seinkommens der Wert d~r eigenen 
Arbeilsl~istung. Den AbschlcgC!n sind vo}]e Vomhun­
dertsütze zugrunde zu legen; Bruchteile sind von 0.5 
an eilt voll<! VomhundlJrtsötze noch ob~n, .~onst nach 
unten ab7.ul:mden. 

(3) Tritt noch dem Nachschaden ein Well!!r'!r sCl'la· 
digungsbedingter Einkommen:;verlust ein. ohne daß 
der Beschädigt<! aus dem Erwerbslebel1 oU$scheidet. 
gilr Absatz 2 mil dc:r J"laßqebe. deß dia Beruis· oe'!r 
I-',/illscnr;ftsgrupp<!: zugrunde zu ir:gen i.SI. der der Be· 
schädigte auf Grund d'!r Schödjgungsfolgen ohn~ Be­
rück:sicht!gur.g des Nochschadens ongehönm würde, 

(4) Soweil dos nach § 30 Abs. 1 j des Bundes\'ersor. 
gungsgesetzes festgestellte Durchschnittseinkommen 
höheT ist als das vorher l?l7.idle Erwerbseinkomme."1, 
ist dieser Unterschiedsbelrag vom DurchseilnitlsC!in. 
komm!!n at)7.u~jehen. Der Unlersehiedsbetrag ist vom 
Zei/punkt d~r folgenden Anpassungcn (§ 56 des ßun' 
desv'!rsorgungsgesc!1.esJ on jeweiis um ein ViCT!eJ zu 
mindern. 

(5j In den Fällen des § 64 c Abs. 2 Satz 2 und 3 gel. 
ten die Absätze 1 bis -1 '!lltsprechend. 

§8 

Kürzung des Verg}eic.~sejnkommens 
u"d des D1JfchschnilJseinkor:rmens 

(1) Als VergJeichseinkommen 1m Sinne des § 30 
Ab.~. 5 des Bundesl'crsorgung$gcsclz'!s sowie ais 
!)iJreilscnnlilseinkollllJlen im Sinne des ~(30 Ai>s. 11 
lind § 64 c Abs. 2 Satz 2 lind 3 des !],undc5vcrsorgungs. 
gesetzes g<:llen mit ./iblauf (}cs MOllots. in dem der E~· 
~ch(j(/igle 
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